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Auf Ende des laufenden Amtsjahres hat  
Marianne Koller-Bohl ihren Rücktritt aus dem 
Regierungsrat erklärt. Für den Rest der Amts-
dauer 2015–2019 ist damit eine Ersatzwahl in 
den Regierungsrat vorzunehmen. Amtsantritt 
für das neue Mitglied des Regierungsrates ist 
am 1. Juni 2017.

Nachdem im ersten Wahlgang vom 12. Feb-
ruar 2017 niemand das absolute Mehr der 
gültigen Stimmen erreicht hat, findet ein zwei-
ter Wahlgang statt. Im zweiten Wahlgang ent-
scheidet das relative Mehr.

Innert der gesetzlichen Frist wurden drei  
Kandidaturen für den zweiten Wahlgang  
angemeldet. Zur Wahl stellen sich:

– Biasotto Dölf, dipl. Bauingenieur ETH,  
 Urnäsch
– Gut Peter, Geschäftsleiter, Walzenhausen
– Schmid Inge, Gemeindepräsidentin, Bühler

Mit den Wahlunterlagen erhalten Sie einen 
leeren amtlichen Wahlzettel sowie drei vorge-
druckte nicht amtliche Wahlzettel. Wählbar 
sind ausschliesslich die für den zweiten Wahl-
gang offiziell kandidierenden Personen.

Für eine briefliche Stimmabgabe verschliessen 
Sie den Wahlzettel im Stimmkuvert, legen Sie 
das Stimmkuvert und den Stimmausweis in 
ein Zustellkuvert und lassen Sie dieses recht-
zeitig der Gemeindekanzlei zukommen.

Sie können sich für die Stimmabgabe an der 
Urne durch eine andere am gleichen Wohnsitz 
stimmberechtigte Person vertreten lassen. 
Niemand darf mehr als eine Stellvertretung 
übernehmen.
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Um gültig zu wählen:
- setzen Sie handschriftlich die Angaben 

einer der offiziell kandidierenden Per-
sonen auf den leeren amtlichen Wahl- 
zettel oder verwenden Sie stattdessen 
einen der vorgedruckten nicht amtlichen 
Wahlzettel;

- achten Sie darauf, dass nur ein einziger 
Wahlzettel im Stimmkuvert liegt;

- bringen Sie keine Kennzeichnungen 
oder ehrverletzenden Äusserungen an.


